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   SEEAMT DES MINISTERIUMS 
         ----------------------------- 
 
             Direktor über  
  Leuchttürme und Lotsen 
      des Baltischen Meeres 
  
           Kommandeur  
    über den Hafen von Reval  
 
10. November 1897 
 
       Nr. 5406 
 
  Stadt Reval 
     An  den Bevollmächtigten  
                                                           der Frau von Rennenkampff, 

den Baron Konstantin Buxhoeveden. 
 
Auf der Insel Moon, die zum Besitz Ihrer Mandantin gehört, beabsichtigt die Direktion der 
Leuchttürme des Baltischen Meeres ein Warn-Seezeichen aufzubauen, das nachts mit einer 
Leuchte bestückt wird.  
 
Da es notwendig ist, neben dem Warnzeichen ein kleines Wohnhaus für die Wächter sowie 
einen Keller für die Aufbewahrung von Brennstoffen und anderem Inventar zu bauen, so 
nehme ich mir die Ehre, Sie gnädigster Herr darum zu bitten, mich über die Bedingungen 
Ihrer Mandantin bezüglich unseres Vorhabens zu informieren, und zwar,  
 

ob das Seeamt das begehrte Grundstück von ca. 500 Quadratsaschen zwischen der 
Strasse und einem angrenzenden Bauerngrundstück mieten, pachten oder kaufen  
kann und welcher Preis dafür zu entrichten wäre. 

 
Die benötigte Größe der Fläche wird im Sommer 1898 genau berechnet. 
Über eine möglichst schnelle Beantwortung meines Schreibens würde ich mich freuen. 
 
Konter - Admiral  (Unterschrift)                       Schriftführer   (Unterschrift) 
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An  
Seine Hochwohlgeboren, 
den Herrn Direktor der Leuchttürme und Lotsen 
des Baltischen Meeres. 

 
 
Erklärung. 
 
In Beantwortung Ihres Schreibens vom 10. November 1897 unter Nr. 5406, erkläre ich 
hiermit, dass meine Vollmachtgeberin gewillt ist, das von Ihnen erwähnte Grundstück an Ihr 
Seeamt zur provisorischen Nutzung kostenfrei zur Verfügung zu stellen, das aber nur unter 
folgenden Bedienungen: 
 

1) der heutige Pächter, der Bauer Peter Melder, soll beim Vermessen des Grundstückes 
anwesend sein. 

 
2) Sollte es bei der Übereignung des Bodens oder auch danach zu irgendwelchen 

rechtlichen Hindernissen oder Ansprüchen kommen, so hat das Seeamt diese auf ihre 
Kosten zu regeln. 

 
 
Der weitere Text fehlt ! 
 
 
 


